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Der OrnithologisChe BeobaChter 
Monatsberichte für Vogelkunde und Vogelschutz 

Offizielles Organ der ALA Schweizer. Qesellschajtfür Vogelkunde und Vogelschutz 

L'Ornithologiste 
Publkations mensuelles pour l'itude et de la protection des oiseaux 

Organe olfkiel de l'ALA Societi suisse pour Feiude des oiseaux et leur protection 

Bundesgesetz über Jagd und Voge1sdmtz * 
(Vom 10. Juni 1925.) 

Die Bundesversammlung 
der schweizerischen Eidgenossenschaft 

in 11.usIührung des 11.rtikels 25 der Bundesverfassung, 
nach Einsioht einer Botschaft des Bundesrates vom 20. März 1922, 

beschliesst: 

E R S T E R 11. B S C H NI T T. 

Jagdberechtigung. 

11rt. 1. 
Die Kantone sind verpfliohtet, das Jagdiwesen in U ebereinstimmung mit 

diesem Gesetz zu regeln und zu überwachen. 
Sie ,ordnen die V omussetzungen für ,die Er1angung de,r Jagdberechtigung 

:und bestimmen das ]agdsystem (Pacht jagd, Patent jagd). 

l W E I T E R 11. B S C H NI T T. 

Ausübung der Jagd. 

a. ]agdb«re und geschützte Tiere. 

J1Jrt. 2. 
Jagc1bare Tiere im Sinne dieses Gesetzes sind: 

1. Hirsche, Rehe, Gemsen (,11.usnahmen: 11.r1. 4, lift 2), Wildschweine; 
2. Murmeltiere (.nusnahrne: 11.rt. 4, lift 3), Hasen, wilde Kaninchen, Eich

hÖlrnchen; 
3. Bären, Dachse, Füchse, Wildkatzen und vel'\wi,1derte Hauskatzen, Fisch

ottern, Marder, Iltisse, Wiesel, Hermeline; 
4. 11.u er- und Birkhühner (.nusnahmen: 11.rt. 4, lift 5), Racke1hühner, Schnee

hühner, Steinhühner, Haselhühner, Rothühner, Rebhühner, Wachteln, 
Fasanen; 

5. Wildtauben (mit ßusnahme der Hohl- und Turteltauben), Mistel- und 
WachholdeJ1drosseln, Sperlinge; 

*) Vielseitigem Wunsch entsprechend, veröffentlichen wir nachstehend 
in extenso mit freundlicher Erlaubnis des Eidg. Oberforstinspektorates das 
z. l t. ,geltende sohweizerische ß,undesg,csetz über Jagd- und Vogelschutz 
nebst ,der entsprechenden Vollziehungsverordnung. Unsere Leser werden da
mit in der Lage sein, sich in einsohlägigen Fällen jederzeit über das fragliche 
Bundesgesetz odentieor,en zu können. 
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6. Wildgänse, Wildenten, Sägetauoher, Schnepfen und Be~assinen, .sämtliche 
Taucher- und Steissfussarten, Rallen, Sciharben; 

7. Steinadler, Habichte, Sperber, Le'Tohen- und Wanderfalken, Kolkraben, 
Raben-, Saat- und Nebelkrähen, Elstern, Nuss- oder Tannenhäher, Eichel
häher. 

11rt. 3. 
Der Bundesrat kann, wenn die Umstände ·es erfordern, ausnahmsweise 

dieses Vorzeichnis abändern. Er kann auch die Jagd auf Wildarten, die im 
Gesetz nicht ,genannt sind, bewilligen und für sie die Jagdzeit festsetzen. 

J1Jrt. 4. 
Ges.chützte Tiere sind: 

1. ,das Steinwild; 
2. Hirschkälber, Reh- und Gernskitzen (Tiere im ersten Lebensjahre) und die 

sie begleitenden Muttertiere; 
3. MurmeltieI'kätzchen (Tiere im ersten Lebensjahre); 
4. Igel; 
5. Ruer- und Birkhennen; 
6. sämtliche in Rrt. 2 nioht aufgeführten Vogelarten, weIche in der Schweiz als 

Stand-, Strich-, Nist- oder Zugvö,gel oder als Wintelrgäste frei vorkommen. 

Alrt. 5. 
Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden keine RnwemLung .auf die 

Tiere in den Wildgehegen und den zoologisohen Gärten. 

Alrt. 6. 
Wildarten, die in ,der Schweiz nicht vorkommen, ,dürfen nm mit Ermäch

tigung des Bundesrates ausgesetzt werden, der zugleich auch die Vorschriften 
über die Schonung dieser Wildart,en erlässt. 

Wilde Kaninchen dÜJrfen nicht aus,gesetzt werden. 

b. Jagdzeiten in den Gebieten mit Patent jagd. 

11rt. 7. 
Die Jagdzeit für die versohie,denen Wildgattungen wird von den Kan

tonen il1nert folgender Schranken festgesetzt: 
1. Die Jagd auf alles Wild mit Rusnaihme der Hirsche, R.0he, Gemsen 

und Murmeltiere dauert höchstens .drei Monate innerl deI\" Zeit vom 1. Sep
tember bis 15. Dezember. 

2. Die Jagd auf männliche Hirsche, auf Gemsen und Murmeltiere dauert 
höchstens drei Wochen innert delr Zeit vom 7. September bis 15. Oktober; 
innerhalb dieser Zeit, jedooh nur während einer Woohe, kann die Jagd auf 
Hirschkühe gestattet werden. 

Für die Gebiete, wo die Hirsch- und Gemsja,gd betrieben wilrd, ist 
währ,end der offenen Jagd ,alUf Hirsche und Gems,en der Gebraucih von ja.gen
den Hunden (Laufhundja,gd) verbot.en. Einzilg erlaubt ist ie Ve!1wendung .des 
V,orstehhundes und solchm Hunde, die zur Nachsuche von angeschossenem 
Wild abgerichtet sind. 

3. Die }agd auf Reihbö,aJw daluerl höchstens sechs Wochen innert der 
Zeit vom 7. SeptembleI' bis 15. Norvember. 

Die Jagd auf Rehgeissen darf nur während drei Wochen in der Zeit 
vom 1. Oktobür bis 15. November ,gestattet werden. 

4. In ·der Zeit vom 1. Januar his 15. Febroor kann eine besondere Jagd 
auf Haarrauhwild gestattet we!1den. 

5. In der Zeit vom 15. Dezember bis Ende F0bruar. kann eine beson
deJre Jagd auf WaSiserwild, jedoch nur auf ,grössern Seen IUlld Flüssen, gestattet 
werden; Wr die Grenzgewässer bleiben die internationalen 11bkommen vor
behalten. 

Im Einverständnis mit dem Bundesrat ,besHmmen die Kantone, auf 
welchen Seen und Flüssen di'ese J,algd ausgeübt werden darf. 
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c. Jagdzeiten in den Gebieten mit Pacht jagd. 

fut. 8. 

191 

Die Jagdzeit wird tür die velrschiedenen Wildarten wie folgt festgesetzt: 
1. männliche Hirsche und Gemsen, vom 1. September bis 31. Dezember; 

·die }agd auf Gernsböcke ikann von den Rantonen vom 1. Kugust an ge
stattet werden; 

2. Hirsohkühe, vom 15. September bis 15. November; 
3. Murmeltiere, vom 1. September bis 15. Oktoberr; 
4. Hehböcke, v.am 1. Juni bis 31. Dezember; 
5. Rehgeiss·en, Has.en und wilde Kaninchen, vom 1. Oktober bis 31. Dezember. 
6. Kuer- und Birlkhähne, vom 1. Kpril bis 31. Mai und vom 1. September 

bis 15. Dezember; 
7. Fasanen und Haselhühner, vom 16. Oiktobelr bis 30. November; 
8. Rebhühner, Rothühner, Steinhühner, Schneehühner, Wachteln, Mistel

und WachhoJderdrosseln, ,"om 1. September bis 30. November; 
9. Waldschnepfen, vom 1. September bis 31. Dezember; die Kantone können 

im Frühj,ahr während eines Monatls die Jagd auf Schnepfen (Schnepfen
strich) gestatten; das Buschiel'en ist währe11!d dieser Zeit verboten; 

10. Wildtauben (mit Kusnahme von Hohl- und Turteltauben), vom 1. Kugust 
bis 30. NOiVember; 

11. Sumpf- und Schwimmvögel, soweit sie nicht zu den .geschützten Krten 
gehören, vom 1. September bilS Ende Februa,r. 

J1Jrt. 9. 
Dem Revierpächter und ,den von ihm ·ermächtigten Personen ist gestat

tet, das ganze Jahr mit dem Gewehr sein Revier zu ,begehen und zur Ver
tilgung des R,auhwHdes sich des Vorstehhundes und ,des Sohliefhundes (Dachs
hund, Terrier) zu bedienen. 

d. Gemeinsame Bestimmungen. 

J1Jrt. 10. 
Wenn die Umstände es erheis.chen, Ikann ,der Bundesrat, von sich aus 

oder auf Kntrag der Kantone, die BesHmmungen über die Jagdzeiten dauernd 
oder zeitweise abändern. Ebenso hat er das Reoht, nach freiem Ermessen 
duroh besondere Sohlussnahme die Jagd aluf ,gewislSe Wild arten oder in 
,gewissen Gebieten für eine bestimmte Zeit zu untersagen. 

J1Jrt. 11. 
Sofern ausser.ordentliche Verhältnisse (Kriegsgefahr, Seuchen etc.) es 

er!ordern, können BU11!d oder Kantone die Jagd in bestimmten Gebieten ganz 
untersagen. Ebenso sind die Rantone mit Zustimmung des Bundes,rates in 
s1chen FäHen beflugt, die Jagdzeit zu verlegen. Es bleibt den Kantonen vor
behalten zu entscheiden, ob die Patenttaxe oder der Pachtzins zurückzu·· 
erstatten ist. 

fut. 12. 
Ohne Bewilligung des Besitzers darf die Jagd nicht aus.geübt werden in 

Gebäuden und del'en näohster Umgebung, in Baumschulen, Park- und Garten
.anlagen, sowie bis nach beendigter Ernte in Weinbergen, Obstgärten und 
GemÜJsepflanzungen. 

In Friedhöfen darf die Ja>g'd nicht ausgeübt werden. 

J1Jrt. 13. 
Wer die ].agd ausübt, haftet für den Schaden,den er ·ode<!" die von ihm 

verwendeten Hunde vemrsachen. 
Krt. 44, Kbs. 1, und Krt. 51 des Schweizerischen Obligationenrechts 

finden Knwendung. 
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Ikt. 14. 
Wer eine Jagdbewimgung odor ]agdpacht 'erlangt, hat Sicherheit zu 

leisten für den Schaden, für den er haftbar ist. 
In Kantonen mit Pachtj,agd soll der Jag;dpächter auch Wr seine Gäste 

femd Jagdaufseher Sicherheit leisten. 
Die Kantone bestimmen J\.rt ,und Mass der Sicherheitsleistung und 

<regeln das Verfahren. 

D R I T T E R J\. B S C H N I T T. 

Wild- und Vogelschutz. 

J\.:rt. 15. 
In Kantonen mit Patentsystem sind zum Schutze des Wi1des Bann

bezirke (FreibeI1ge) 'lon angemessener J\.usdehnung auszuscheiden, und z,war 
wenigstens je einer in den Kantonen Luzern, Uri, Schwyz, UnterwaIden, 
GlaJ1us, Freiburg, J\.ppenzell, St. Gallen, Waadt, wenigstens je zwei in den 
Kantonen Bern und T essin, wenirgstens dlrei in den Kantonen Graubünden 
und Wallis. 

Die Bannbezirke stehen unter der OrberauflSicht des Bundes. Eine bun
desrähliche Verordnung setzt die Gr,enzen fest, <ordnet eine strenge Wildhut 
an Lmd stellt die nach den Umständen und der Lage der Bannbez~rke nötigen 
Bestimmungen zum Schutz und zur Pflege des Wi1des auf. 

des 

}\,yt. 16. 
Neben den Bannbezirken oder an deren Stelle können mit Zustimmung 

Bundesrates kleinere Wildasyle geschaffen weI1den. 

J\.:rt. 17. 
Die Jagd darf in den Bannbezinken erst wieder geöffnet werden, wenn 

die Kantone die nötigen Massnahmen getr,offen haben, um einen zu grossen 
J\.bschuss des Wi1des zu verhüten. 

J\.:rt. 18. 
Die Kentone können die VerfoLgung 'lon Raubwild in den Bannbezirken 

nur mit Zustimmung des Bundesrates anoI1dnen. 

Ilxt. 19. 
Zur El:'hallung einzelner Wildarten oder einzelner ges1chützter Vogel

arten können ,die K,antone, im Ein'lerständnis mit dem Bundesrat oder 'lon 
s1ch aus, Reser'lationen errichten, in denen die Jagd teilweise oder ganz 
untersagt wird. 

}tri. 20. 
Der Bund übernimmt die Hälfte dar Kosten der Wiidhut in den in 

.l'lrtikel 15 und 16 'lorgelShenen Bannbezirken und Wildasy1en. 
Er kann sich laJuch an den Kosten 'lon Reservationen beteiligen, die 

gemäss .l'lrtikel 19 im Ein'lerständnis mit dem Bundesrat geschaffen werden. 

J\.:rt. 21. 
Sofern die Kantone in den eidgenössischen Jag,dbannbezirken und .l'lsylen 

WiIdschaden vemgüten, übernimmt der Bund die Hälfte der Kost@. 

J\.:rt. 22. 
Der Bund unterstützt durch Beiträge die Besiedelung des .l'llpengebietes 

mit Steinwild. 
Fht. 23. 

Die Kantone sind ermächtigt, Massnahmen gegen wildernde Katzen und 
Hunde zu tre:f<fen, 

J1Jrt. 24. 
Die geschützten Vögel dürfen weder ,geLangen noch getötet, noch feil

geboten, 'leräussert oder erwcrrben, noch der ,Eier oder Jungen beraubt 
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wel'den; auch dürren ihre Nester während der Brutzeit nicht absichtlich 
zerstört warden. 

Verboten 1st ,die Ein-, nus- und Durchfuhr und ,der Transport der 
geschützten lebenden und toten Vö,gel. 

Der Handel mit Bälgen und Federn geschützter Vogelar:ten zu Mode
zwecken ist ve'rboten. 

Der Bundesr,at kann durch Verordmmg nusnahmen von den Bestim
mungen dieses nrtikels gesLatten. 

nrt. 25. 
Die Kantone können mit Zustimmung des Bundesrates einzelnen zuver

lässigen Sachverständigen die Bewilligung erteilen, für wissenschaftliche 
Z wecke geschützte Vögel zu fallJgen oder zu erlegen und de'Yien Nester ullJd 
Eier zu sammeln, vorauSJgelsetzt, dass die Sachverst,ändig,en kein Gewerbe 
daraus machen und der zuständigen Behörde' Bericht erstatten. 

In Gebieten mit Pacht jagd ist überdies die Zustimmung des Pächters 
notwendig. 

Rrt. 26. 
Steinadleir' dürfen am Horste nicht ahgeschossen und die Horste der 

Eier und Jungen nicht beraubt 'werden. Wo Steinadler in Ueberzahl auftreten, 
können die Kantone ausnahmsMreise ,den .R!bschuss am Horste gestatten. 

Krt. 21. 
Der Bund unterstützt durch Beiträge die von 'den Kantonen zur Erhal

hmg und Varmehrung der 'f~eschützten Vögel getroffenen Massnahmen, Mrie: 
Aufhängen von Nistlilästen, }\nla,ge von V ogelsohutz,gehölzen und Vogel .. 
trällJken, Schonung geeigneter Gebüsch- und SClhj,]~gruppen, Schaffung von 
Brutreservationen, Errichtung von Futterplätzen in Reservationen. 

D0r Bund wird gemeinsam mit den Forstverwaltungen der Kantone 
und Gemeinden ,durch geeignete Vorkehrungen die Nist'gelegenheiten für 
geschützte Vö,gel fördern und bestehende zu erhalten suchen. 

Krt. 28. 
Die Erziehungsbehörden haben dafür zu sorgen, dass die Jugend mit 

den geschützten Vögeln und deren Nutzen bekannt gemacht und zu ihrelf 
Schonung angehalten werde. 

}1,rL 29. 
Die K,antone sind beLugt, die Schutzbestimmungen dieses Gesetzes zu 

erweitern, insbesondere durch Einschränkung der Jagdzeit, durch Einführung 
von Schontag.en, durch Erstlreckung des jagdverbotes ,auf andere als die in 
diesem Gesetz geschützten Wildarten, durch Bestimmung der Risthöhe der 
Laulhunde, ,durch das Verbot ,der Jagd zur Nachtzeit und an Sonntagen, der 
Verwendung von Motorhooten hei ,de,r Jagd auf Wasserwild, der Verwendung 
gewisser Wa!fen und Geräte, der Veranstaltung von Treibjagden, dur,ch Schlaf.
fung neuer und Erweiterung bestehender B.annbezirke. 

Die Kant,one hahen soJ.che Massnahmen dem Bundesrat mitzuteilen. 

V I E R T E R }\ B S C H N IT T. 

Schutz gegen Wildschaden. 

l1,rt. 30. 
Die Kantone 'können die Ver!o],gung von Tieren, die erheblichen Schaden 

anrichten, auch ausserhalb der ]adgzeit anordnen oder erlauben. Es können 
jedoch nur Jagdberechtigte und die }lagdpolizeibeamten mit dieser Jagd be
tr,aut wm·den. 

Ebenso setzen die Kantone ,die Bedingungen fe.st, unter welchen die 
Besitzer von Gebäulichkeiten, Liegenschaften und Haustieren berechtigt sind, 
mit oder ohne besondere Be,willi>gung jagdbare Tiere unschädlich zu machen, 
die ihnen Schaden zufügen. 
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J\Jrt. 31. 
Die Kantone sind berechtigt, das 1\bschiessen von Wildtauben, Krähen, 

Drosseln und Sperlingen, sowie von Sta,ren, f\,mseln und Gimpeln und andern, 
.gJ1ossen Schaden stiftenden Vogel arten in Weinbergen, Obst- und Gemüse
gärten und Beerenpflanzungen zu gestatten. Sie können den 1\bsohuss von 
Wildtauben, Krähen und Sperlingen auch in Getreide- und Saatfeldern erlauben. 

Die Kantone sind fern",r berechtigt, den 1\bschuss von Sperlingen unbe
schr'änkt zu gestatten. 

Das Feilbieten, die Veräusserung und ,der Erwerb der erlegten Vögel 
ist verboten. 

J\Jrt. 32. 
Ist in Paohtre,vieren Wild in Ueberzahl vOlrhanden und Wildschaden 

nachgewiesen, so kann ·der Päohter auf Verlangen der Gemeinde von der kan
tona,len Jagdbehörde auch ausserhalb der J.agdzeit zu einem dem Schaden 
angemessenen 1\bschuss verhalten werden. 

Jht. 33. 
Das kantonale Recht bestimmt, ob füi:' Wildschaden eine N ergiitoung 

zu leisten ist. 
J\Jrt. 34. 

Die Kantone sind befügt, Wr die ErJ<egung von nicht gesohützten 
Tieren, die der Landwirtschaft, der Fischerei oder dem Wildstand besonders 
schädlioh sind, ,an J<ligdberechtigte und Jagdpolizeibeamte Prämien zu ver
abfolgen. 

F Ü N F T E R 1\ B SC H NI T T. 

Jagdpolizei. 

J\Jrt. 35. 
Die ]agdpoHzei ,wird von den Kantonen untor der Oberaufsicht des 

Bundes ausgeübt. 
J1Jrt. 36. 

Zur 1\usübung der Jagdpolizei sind von 1\mtes wegen verpfli.chtet: 
1. die von den Behörden bestellten Wildhüter und die von den Revierpächtern 

,angestellten Jagdaufseher; 
2. das F orstpersol1al; 
3. die Polizeibeamten und Feldhüter der Kantone und Gemeinden: 
4. die eidgenössischen Grenzwächter, soweit die Mitwirkung ohne Beeinträch

tigung ihrer dienstlichen 1\uflgaben möglioh ist. 
Den Kantonen bleibt es ,überlass,en, die ]agdpoH'zeibeamten durch geeig

nete Vorträge oder K,urse mit den geschützten Tieren bekannt zu machen. 

ßrt. 37. 
Wenn f.ür Gebiete mit Patent jagd zum Zwecke des Jagdschutzes durch 

die Behörde besndere Wildhiitel1" angestellt werden, so übernimmt der Bund 
ein Drittel der Kosten. 

ßrt. 38. 
Die ]agdpolizeibeamten sind verpflichtet, von allen ihnen zur Kenntnis 

gelangenden Jagdvergehen der zuständi,gen Behörde 1\nzeige zu machen und 
diejenigen Massnahmen zu ergreifen, die zur Feststellung des Täters und des 
T,atbestandes, so,wie zU/r 1\bwehr weitern Schadens dienlich sind. Sie sind 
namentlich berechtigt. die ]<ligdausweise sich vOl"iWeisen zu lassen, das Wild, 
die Waff.en und ]agdg'eräte zu beschlagnahmen, den Inhalt der Rucksäcke 
und Weidtaschen z'uuntersuchen. 

Bei Verfolgung eines ]agdvengehensoder wenn Verdachtgründe vor
liegen, steht ihnen, mit Bewilligung der zuständigen Behörde, das Recht zu, 
Hausdurchsuchungen vorzmnehmen. 
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SEC H S T E R 1\ B SC H NI T T. 

Strafbestimmungen; 

a. Die einzelnen Jagdvergehen. 

I\;rt. 39. 
Wer Steinwild widerrechmoh jagt, erlegt, einfängt oder ,gefangenhält, 

wird mit Busse von Fr. 800 bis 2000 bestraft. 
Wer geschütztes Hirsch-, Reh-, oder Gemswild widerrechtligh jagt, 

12;rlegt, einfängt oder gefangenhält, wil1d mit Busse von Fr. 300 bis 800 bestraft. 
Wer andere ,geschützte Säugetiere oder :gescthützte Vögel widelrrechtlich 

jagt, erlegt, einfängt oder geiangenhält, wird mit Busse von Fr. 50 bis 400 
hestl1aH. 

Der Bundesrat kann das Einfangen und Gefangenhalten von geschützten 
Tieren gestatten. In Gebieten mit Pacht jagd ist für das Einf,angen übelrdies 
die Z'ustimmung des Päohters notwendig. 

I\;rt. 40. 
Wer jagdbares Hirsch-, Reh- oder Gemswild widerrechtlich jagt, erlegt, 

einfängt oder gefangeIllhält, wird mit Busse von Fr. 200 bis 600 bestlraft. 
Wer andere jagdbare Tiere widerrechtlich jagt, e111egt, einfängt oder 

gefangenhält, wird, sofern nicht 1\bsatz 3 dieses I\;rHkelszur 1\nwendung 
gelangt, mit Busse von Fr. 50 bis 400 bestraft. 

Wer Wiesel, Hermeline, Eichhörnchen, Wildkatzen oder verwilderte 
Katzen, Krähen, Elstern, Häher odelr Sperlinge widerrechtlich jagt, erlegt, 
einfängt oder gefangeIllhält, wil1d mit Busse von Fr. 10 bis 100 bestraft. 

Die zuständ~ge kiantonale Behörde kiann das Einfangen und Gefangen
halten von jagdbaren Tieren gestatten. In Gebieten mit Patentjag,d ist für 
das Einfangen überdies die Zustimmung des Pächters notwendig. 

1\ort. 41. 
W m unbefugterweise das offene Jagdgebiet mit einer Schusswaffe betritt, 

wird, sofern nicht 1\rt. 39 oder 40 zur 1\nwendung gelangt, mit Busse von 
Fr. 10 bis 100 bestraft. 

1\,rt. 42. 
Wer ohne Erlaubnis der Behörde in Bannbezirken, Wildasylen oder 

Reselrvationen jagt oder diese Wildslchutz,gebiete mit der Schusswaffe betritt, 
wer Wild mlS Bannbezirken und andern Sohutzgebieten oder aus Pacht

revieren hinausjagt oder herauslockt, hinauszujagen oder hemuszulocken ver
suoht oder zu diesem Z weoke Salzlecken anlelgt, 

wer ohne E,rIaubnis der Behörde Schusswaffen oder WildfalJen in V or
sassen und 1\lpen der Bannbezirke und der andern Schutz'gebiete aufbewahrt, 

wird mit Busse von Fr. 300 bis 800 bestraft. 

I\;rt. 43. 
1. Wer Selbstsohüsse anlegt, explodierende Geschosse oder Stoffe zu 

Jagdzwecken verwendet odelr widerrechtl1ch Gift legt, wird mit Busse von 
Fr. 400 bis 1000 bestl1aft. 

1\usnahmsweise können die K,antone, unter Kufstellung der nötigen 
Sioherheits- und Haftpflichtvorsohriften, in den Gebieten mit Pacht jagd den 
Pächtern und Jagdaufsehern, in den Gebieten mit Patent jagd einer beschränkten 
1\nzahl zuverlä~sigelr Jäger und in den Bannbezirken den Wi1dhütern das 
Giftlegen zur Vertilgung von Füchsen, Raben- und Saatkrähen, falls sie in 
Ueberzahl ,auftreten, :gestatten. 

2. Wer Schlingen, Drahtsohnüre, Netze oder widerrechtlich F,allen zum 
F,angen von Wild verwendet, wilr,d mit Busse von Fr. 300 bis 800 bestreft. 

Wer mittels Netzen, V ogelhel1den. Lockvögeln, Käuzchen, Leimnuten, 
Schlingen, Bogen oder andern Fanggeräten Vögel fängt, wird mit Busse von 
Fr. 50 bis 400 bestraft. 
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Der Gebrauch v,on K,asten. oder Plrügellallen im rnnern von Gebäuden 
sowie unter Vordächern ist den Hausbewohnern gestattet. Ebenso dürfen die 
Ja,gdberechtigten während der Ja,g;dzeit solche F,aHen zum Fangen von Haar· 
raubwild vell'wenden. 

Iiusnahmsweise könmm die Kantone, unter l'1.uIste>J1ung der nötigen 
Sicherheitsvorschriften, ,den ]ag<dpolizdbeamten und einze,lnen Jagdberechtig. 
ten zum Fang des l~fa,arauhwildes ,die Verwendung anderer Fallen gestatten. 

3. Wer füchse oder Dachse anbohrt oder ausräuchert, 
wer Murmeltiere anbohrt, ausräuchert oder ohne BewilHgung ,des Bun· 

desrates ausgräbt, 
wird mit Busse von Fr. 100 bis 600 bestl!"aft. 
4. Wer Steinadler am Horste widerrechtlich abschiesst, wird mit Busse 

von Fr. 50 bis 600 bestraft. 
5. Wer Stockflinten, zusammenlegbare, zusammenschrauhba.re oder an· 

dere zum Z weck der Verheimlichung konstruierte F eluerwaHen, oder wer 
Luftgewehre, automatische oder Flobe,rtgewehre zu Jagdzwecken trägt, oder 
auf der Jagd verwendet, 

wer hei der Jagd auf Hirsche, Gemsen oder Murme<ltiere RepetierwaHen 
verwendet oder Kuge,lwaffen, delfen Kaliber weniger als neun Millimeter beträgt, 

wer Repetiersohrotflinten verwendet, 
wird mit Busse von Fr. 100 his 400 besbaft. 
6. Wer auf der Jagd SchaUc1ämpfer mit sich führt ode,r verwendet, wird 

mit BusISe von Fr. 100 bis 400 be<stralt. 
7. Wer ohne Bewilligung des Besitzers in Gebäuden und deren nächster 

Umgebung, in Baumschulen, PaI1k· o,der Garknanlagen, süwie VOI!" beendigter 
Ernte in Weinbergen, Obstlgärten oder Gemüsepflanzungen die Jagd ausübt, 

wer in Flriedhöfen die Jagd ausübt, 
wird mit Busse von Fr. 25 bis 100 bestraft. 

Krt. 44. 
Wer Stockflinten, zusammenlegbare oder zusammenschraubbare oder 

andere zum Zwecke .der V erheimlichung konstruierte F eue,rwaffen einführt, 
anfertigt, feilbietet, veräussert order erwirbt, wird mit Busse von Fr. 100 bis 
400 bestraft. 

ßrt. 45. 
Wer wi,derrechtlich Hunde zu Jagdzweoken verwendet, wird mit Busse 

von Fr. 50 his 200 bestraft. 
Wer während der gesohlossenen Jagdzeit Hunde vorsätzHch oder fahr· 

lässig jagen lässt, wird mit Busse von Fr. 20 bis 200 bestraft. 
Wer während delr offenen Jagdzeit ohne Bereohtigung, vorsätzlich order 

fahrlässig, Hunde jagen lässt, wird mit Busse von Fr. 10 bis 100 bestraft 

ßrt. 46. 
Wer Eier oder Junge aus Iirdlerhorsten oder Uhunestern wide,rrechtlich 

ausnimmt, sie feilbietet, veräussert oder en'lirbt, wird mit Busse von Fr. 50 
bis 600 bestraIt. 

Wer Eier oder Junge anderer geschützter odel!" nicht geschützer Vogel
arten widerrechtlich ausnimmt, sie feilbietet, veräussert oder erwi.rbt, wird 
mit Busse von Fr. 20 bis 400 bestraft. 

Wer -die Nester geschützter older nicht geschütztelf Vogelarten während 
der Brutzeit widerrechtlich und vorsätzEoh zerstört, wird mit Busse von 
Fr. 20 bis 400 bestraft. 

Es ist den Kantonen freigestellt, das Rusnehmen von Eiern und Jungen 
nicht geschützter Vogelarten ,ausnahmsweise anzuordnen order zu gestatten. 

Krt. 47. 
. Wer ein Taubensohiessen oder ein Schiessen auf andere gefangene Vögel 
(Sportschiessen) veranstaltet oder sich an einem solchen beteiligt, wi.rd mit 
Busse von Fr. 400 bis 1000 bestr,aft. 
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ßrt. 48. 
Wer gefrevelte Tiere widerrechtlioh feilbietet, veräussert, erwirbt, ver

heimlicht oder absetzen hilft, wird mit der Strafe belegt, die in 11rt. 39 oder 
40 auf die 'wide,rrechtliohe VerJiolgung der bereifenden Tiere angedroht ist. 

In ,gleicher Weise wird bestraft, wer ,gefrevelte Tiere, von denen er nach 
den Umständen annehmen muss, dass sie gefrevelt sind, feilbietet, veräussert, 
erwirbt, verheimlicht odor ,absetzen hilft. 

Bei der Strafausmessung ist dem Wert des gefrevelten Wildes Rech
nung zu tra.gen. 

J1Jrt. 49. 
Wer Vögel, die auf Gl1und der in J\rt. 31 vorgesehenen Bewilligung 

erlegt worden sind, feilbietet, veräussert oder erwirbt, wird mit Busse von 
Fr. 10 bis 100 bestraft. 

ßrt. 50. 
Wer widerreohtlich geschützte Vö,gel oder lebende Waohteln einführt, 

ausführt, durchcf'ührt oder hans portiert, 
wer lebende Waohteln widerrechtlich feilbietet, veräussert, erwirbt, ve["

heimlicht oder absetzen hilft, 
wer Bälge oder Federn geschützter Vögel widerrechtlich feilbietet, ver

äussert, erwirbt, ein-, aus- oder durchführt, 
wir,d mit Busse von Fr. 50 bis 400 bestraft. 

J1Jrt. 51. 
Wer wilde Kaninchen oder ohne EJ1mächtigung des Bundesrates Wild

arten, ,die in der Schweiz nooh nicht vorlkommen, einsetzt, wird mit Buss~ 
von Fr. 100 bis 400 bestraft. . 

}\,rt. 52. 
Wer ,die Jag,d ausübt, ohne die vcmgeschriehenen 11usweise auf sich zu 

tragen, oder deren V ürweisung ,den zuständigen Beamten verweigert, wird 
mit Busse vün Fr. 10 bis 100 bestraft. 

b. Aligemeine Bestimmungen. 

ßrt. 53. 
Soweit dieses Gesetz nichts ßbweichendes bestimmt, Hnden die Bestim

mungen des ersten 11bschnittes des Bundesgesetzes ,über das Bundesstrafrecht 
der schweizerisohen Eidgenossenschaft vüm 4. Februar 1853 11nwendung. 

J1Jrt 54. 
Hat der Täter im Zeitpunkt der Verübung des ]agd'lel1gehens das acht

zehnte 11ltersjahr noch nicht zUJ1üokgelegt, sO' ist die zuständige Behörde an 
das gesetzliche Mindestmassder Busse nicht gebunden. 

l\rt. 55. 
Die in den 11rtikeln 39 bis 44, 45, 11bs. 1, 46 bis 52, vorgesehenen 

StI1afandrohungen gelten lür das vürsätzlioh be,gangene Jagdvergehen. 
Handelt der Täter bei Verühung eines s-olchen Jagdvergehens fahdässig, 

sO' ist bei dessen BeurteIlung die zuständige Behörde an das gesetzliche Min
destmass der Busse nicht gebunden. 

ßrt. 56. 
Die ,gesetzlichen Bussenandroihungengelten als verdüppelt: 

1. gegenüber einem Täter, der sich einer v,alrsätzlichen Uebertretung der 
11rt. 39, 40, 42, 43, Ziffern 1 bis 6, 44, 46, 47, 48, 50 üder 51 schuldig 
macht und innerhalb ,der letzten fünf Jahre, vün dieser Uebertretung an 
gerechnet, wegen vürsätzlicher Widerhandlung Igegen eine dieser Straf
bestimmungen reohtskr,äftrg 'verurteilt würden ist; 

2. gegenüber einem Täter, der sioh bei Ver,ü,bung des Jagdvergehens einer 
Verkleidung oder Maskiorung bedient; 
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3. ·gegenüber einem Täter, der sich bei oder nach Ve!1ühung des Jagdver~ 
,gehens den }agdpolizeibeamten tätlich widersetzt; 

4. gegenüber einem }a'gdpoHzeibeamten, der sich vorsätzlich eines Jagdver~ 
gehens schuldig macht. 

l\rt. 57. 

Ruf Gefängnis von drei Tagen bis zu vier Monat,en kann, neben der 
Busse oder an deren Stelle, erkannt werden, wenn der Täter sich einer vor~ 
sätzlichen Uebertretung der Rrt. 39, 40, Rbsatz 1 oider 2, 42, 43, ZiHem 1 
bis 6, 44, 46, 47, 48, schuldig malcht und wenn er 
1. innerhalb der letzten fünf Jahre, von dieser Uebertretung an gerechnet, 

wegen vorsätzlicher Widerhandlung gegen eine dieser Strafbestimmungen 
rechtskräftig verurteilt worden ist, 

2. oder wenn er sich bei Verübung des Jagdvergehens einer Verkleidung 
oder Maskierung bedient; 

3. odor wenn er sich bei ·oder nach Verübung des Ja1gdvergehens den Jagd~ 
polizeibeamten tätlich ,widersetzt; 

4 . .oder wenn er J,ag,dpolizeibeamter ist. 

J1Jrt. 58. 
Der Russchluss von der J,agdberechtigung wird als Nebenstrafe ausge~ 

spr.ochen. Die kürzeste Dauer des Russchlusses ist drei Jabre, die längste 
zehn Jahre. Die Wirkung der Nebenstrafe erstreckt sich auf das :ganze Gebiet 
der Schweiz. 

Wer sich einer vorsätzlichen U ebertretung der Rrt. 39, Rbsatz 1, oder 
43, Ziffer 1, schuldig maoht, ist von ,der }agdberechti.gung aUSizuschliessen. 

Der Russchluss von der JagdlberechHgung ist auch auszusprechen, wenn 
sich der Täter einer vorsätzlichen UebelTtretung der Rrt. 39, Absatz 2 .oder 
3, 40, Absatz 1 oder 2, 42, 43, Ziffern 2 bis 6, 44, 46 oder 47 schu:ldig macht 
und eine der in Art. 57 genannten Voraussetzungen v,oliegt. 

Ist der Täter zur Zeit d0l' Verurteilung schon von der ],agdberechtigung 
ausgeschlossen und soll diese Strafe neue!1dings über ihn verhängt werden, 
so wird innerhalb des gesetzJiohen Strafrahmens die Dauer d0l' ausgespro
chenen Strafe angemessen verlängert. 

Die Kantone können bestimmen, dass bei Uebertretung einer der im 
dritten Absatz' dieses l\rtikels genannten Strafbestimmungen schon bei erst· 
maliger Verurteilung über den Täter der Au:sschluss von der Jagdberechtigung 
-verhängt werden kann. '. 

l\rt. 59. 

Die Verfolgung und Beurteilung der Jagdvergehen Iliegt den Kantonen ob. 
Massgebend sind, soweit nicht die folgenden Vorschriften Abweichendes 

bestimmen, die kantonalen Verfahrensbestimmungen. 

l\rt. 60. 

Die zuständige Behörde verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit 
einer bestimmten Person die Einziehung der widorrechtlich eingefangenen, 
erlegten, feilgebotenen. erworbenen, veräusserten, transportierten, 'ein~, aus~ 
.oder dur.chgeführten Tiere, sowie der auf der Jagd gebrauchten verbotenen 
Waffen und Fanggeräte. Die Fanggeräte und die in Art. 44 genannten Waffen 
sind unbrauchbar zu machen. 

Die Kantone können bestimmen, dass ,alLlch die bei einem Jagdvergehen 
verwendeten, nicht verbotenen Waffen und Fangger,äte eingez,oigen werden. 

l\rt. 61. 

Aus dem entrichteten Bussbehrag ist eine angemessene Anzeige,gebühr 
zu bezahlen. 

Die Höhe der Anzeigegebühr wi!1d durch die Kantone bestimmt. 
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11Irt. 62. 
Das eidgenössische Departement des Innern ist von allen rechtskräf~ 

tigen Urteilen, welche den Russchluss von der Jagdberechtigung aussprechen, 
in Kenntnis zu setzen. 

11Irt. 63. 
Die Behörde, -die über das JagdveI1gehen urteilt, hat gleichzeitig auch 

über den zu leistenden Schadenersatz zu erkcennen. 

&t. 64. 
In Paohtgebieten ist der Revierpächter, in den übrigen Gebieten der 

Staat oder die Gemeinde berechtigt, für den durch ein Jagdvergehen entstan~ 
denen Schaden Ersatz zu verlangen. 

Die Höhe des Schadenersatzes ist nach dem Wert des lebenden Tieres 
zu bemessen. 

Wo das gefrevelte Tier abgenommen werden kann, ist sein Marktwert 
vom Schadenersatzbetrag in Rbzu,g zu bringen. 

11Irt. 65. 
Die in diesem Gesetze auIgestellten Strafandrohungen di1r.fen von den 

Kantonen weder verschärft nooh gemildert werden. 
Dagegen ,sind die Kantone zum Erlass von StrafbesHmmungen insofern 

berechtigt, als ihnen nach Massgabe dieses Gesetzes die Befugnis zur Ord~ 
nung des Jagd,rechtes zusteht. 

SIE BEN T E R RB S C H N I T T. 

Uebergangs~ und Schlussbestimmungen. 

Rrt. 66. 
Rückfall im Sinne von Rrt. 56, Zift 1, Rrt. 57, Zift 1, und Rrt. 58, 

.Fi.bsatz 3, liegt vor, wenn die in diesen Bestimmun,gen vorgesehene fünf~ 
jährige Frist in -die Zeit fäHt, in der das Bundesgesetz über Jagd und Vogel~ 
sohutz vom 24. Juni 1904 in Kraft war und der Täter gestützt auf jenes 
Gesetz wegen eines den Rückf.all begirlündeten Jagdvergehens verurteilt 
wor-den ist. 

11Irt. 67. 
Die ,"on den Kantonen zur Ergänzung und Rusführung dieses Gesetzes 

erlassenen Bestimmungen, nicht ,aber die jährlichen Rusführungs'Verordnungen, 
bedürfen der Genehmigung dUI1ch den ,Bundes.rat. 

11Irt. 68. 
Der Bundesrat setzt den T,ag des Inkrafttretens dieses Gesetzes fest. 

Er erlässt die V ollziehungsvOlrschriften. 

11Irt. 69. 
Mit dem InkraHtreten dieses Gesetzes 'werden alufgehoben das Bundes

gesetz über Jagd und Vogelschutz vom 24. Juni 1904, sowie die Bestimmungen 
aBer eidgenössischen und kantonalen Gesetze, Verordnungen und Erlasse, 
\Soweit sie mit dem vorliegenden Gesetz in Widerspruch stehen. 

Rlso beschlossen vom Nationa1rate, 

Be r n, den 9. Juni 1925. 

Rlso beschlossen vom Ständerate, 

Be r n, den 10. Juni 1925. 

Der Pr,äsident: Maechler. 
Der Protokomührer: F. v. Ernst. 

Der Präsident: Andermatt. 
Der Protokollführer: Kaeslin. 



206 Vollziehungsverordnung O.B. 

Der schweizerische Bun,desrat beschliesst: 
Das vmstehende, unterm 17. Juni 1925 öffentlich be,kanntgemachte 

Bundesgesetz *) ist in die Eidgenössische Gesetzsammlung aufzunehmen und 
tritt auf 1. Januar 1926 in Kralt. 

B ern, den 20. November 1925. 

Im RuHrag des schweiz. Bundesrates, 
Der Bundeskanzler: 

Haeslin. 

V oHziehungsverordnung 
zum 

Bundesgesetz über Jagd und V ogdsdmtz 
(Vom 20. November 1925.) 

Der schweizerische Bundesrat, 
in Vollziehung der nrtikel 24, Rbsatz 4, und 68 <des Bcll1desgesetzes 

vom 10. Juni 1925 über Jagd und Vogelschutz, 
beschliesst: 

JlJrt. 1. 
Die Kantone sind vc,rpfiichtet, die zur Rusfühnung' und Ergänzung des 

Bundesgesetzes über Ja,gd und Vogelschutz vom 10. Juni 1925 erforderlichen 
V orschrirten zu erlassen. 

Rrt. 2. 
Die von ,der Behörde zur .H<usübung der Jagd ausgestellten Bewilligungen 

sollen enthalten: 
a. die g'enaue Bezeichnung des Jagdberechtigten; 
b. die Bezeichnung der }agdad, für welche die Bewilligung erteilt wird, 

und ,der Jagdhunde, die ver,wendet werden dürfen; 
c. die Bezeichnung des Jagdgebietes und die Rngabe der Gültigkeitsdauer 

der ]agdJbe'wilJigung. 
J1Jrt. 3. 

Jedem Jäger sind bei Erteihmg ,der ]agdbewiliigung die eidgenössischen 
und kantonalen Vorschriften übelr Jiagd und Vogelschutz durch Rushändigung 
der betreffenden Erlasse oder eines zwecikdienlichen Rusz,uges bekanntzugeben. 
Jeder Jäger saH mit der Erieilung der ]a,gdberechtigung' Ci'uch eine genaue 
Beschreibung de;r im Kanton liegenden Sohonge.biete oder eine Rarte, auf der 
diese Gebiete deutlich einge,zeichnet sind, enhalten. 

J1Jrt. 4. 
Die Kantone mit Patent jagd setzen innert der durch Rrt. 7 des Bundes

gesetzes bestimmten Schranken den Beginn und Schluss ,der Jagd für die 
verschiedenen Wildarten fest. 

Die jährlichen kantonalen ]agdvermdnungen sind dem eidgenössischen 
Departement des Innern jeweilen s,ofort zur Kenntnis ZIU bringen . 

.FI:rt. 5. 
Die Frühlingsjagdauf Schnepfen in Pachtrevieren darf nur während 

eines Monats gestattet und muss spätestens mit dem 31. März geschlossen 
werden. 

*) Siehe Bundesblatt 1925, Bd. H, S. 617. 


